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Neues Serviceangebot

Als Grüngut bezeichnet man grundsätzlich alle organischen Abfäl-
le aus dem Garten. Für einen Teil des Grüngutes – nämlich für den 
Baum- und Strauchschnitt – wird seit Jahren ein kostenlo-
ser Service auf bestimmten Wertstoffhöfen in jeder 
Gemeinde angeboten. Ihre nächstgelegene Annahmestelle, wo Sie 
Baum- und Strauchschnitt ganzjährig während der regulären Öff-
nungszeiten abgeben können, finden Sie auf dem Übersichts-
plan auf den Seiten 8 und 9 dieser Broschüre.

Wohin mit dem Rest?

Die restlichen Gartenabfälle wie Rasenschnitt, Laub und Fall-
obst, Heckenzuschnitt (wie z. B. Thuja, Buchs, Liguster, usw.), sonstige 
Gartenabfälle (wie z. B. Topfpflanzen, Blumen, Rosen, Gemüse, Schilf, 
Efeu, usw.) können kostenpflichtig zur Kompostanlage Neu-
burg am Sehensander Weg oder Königslachen bei Schrobenhausen 
oder seit 21.05.2011 auch zu bestimmten Zeiten auf aus-
gewählte Wertstoffhöfe gebracht werden. In der Regel sind 
das die Wertstoffhöfe, die auch Baum- und Strauchschnitt annehmen. 
Die Informationen über Ihre nächstgelegene Annahmestelle sowie den 
Annahmetag finden Sie ebenfalls auf dem Übersichtsplan 
auf den Seiten 8 und 9 dieser Broschüre.

Was, wenn ich nicht mobil bin?

Können Sie Ihre Gartenabfälle nicht selbst transportieren, gibt es fol-
gende Möglichkeiten:

1.	 Die Gartenabfälle von einem privaten bzw. 
	 gemeinnützigen Abholdienst abholen lassen 
	 (siehe Trenn-Mit-Info “Sperrmüll“ oder unter  
	 www.landkreisbetriebe.de/private-abholdienste).

2.	 Falls es sich um eine große Menge handelt: sich einen 
	 Container von einem Containerdienst 
	 (Adressen siehe “Gelbe Seiten“) bestellen.

3.	 Eine Biotonne für die Gartenabfälle anmelden bzw. das 	
	 Volumen der vorhandenen Biotonne vergrößern.

Alle Informationen rund um die Biotonne sowie Tipps zur 
Eigenkompostierung und Vermeidung von Gartenabfällen finden Sie  
im Trenn-Mit-Info “Biotonne“.

Das Wichtigste zuerst

Kostenfreie Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt. Kostenpflichtige Entsorgung der restlichen Gartenabfälle.

Das Wichtigste zuerst
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Ja

Wie sortiert wirdWie sortiert wird

KOSTENPFLICHTIGE GARTENABFÄLLE
Rasenschnitt, Laub und Fallobst, Heckenzuschnitt (wie z. B. 
Thuja, Buchs, Liguster, usw.), sonstige Gartenabfälle (wie z. 
B. Topfpflanzen, Blumen, Rosen, Gemüse, Schilf, Efeu, Wur-
zeln, usw.), Kompost, organisches Einstreu von Kleintieren 
(wie z. B. Heu, Stroh, Hobelspäne und Sägemehl von unbe-
handeltem Holz, usw.), Stauden, Bodendecker und andere 
(Kletter-)Pflanzen. 

Das gehört 
zu den restlichen Gartenabfällen

Das gehört 
zum Baum- und Strauchschnitt

Die restlichen Gartenabfälle (wie Fallobst, Rasenschnitt, Blumen 
und Laub, etc.) müssen kompostiert werden und sind deshalb 
kostenpflichtig.  

Sortenreiner Baum- und Strauchschnitt wird als Energieträger  
in einer Hackschnitzelheizanlage verwertet  

und kann deshalb kostenfrei abgegeben werden.

TIPP: 
Sträucher lassen sich von Stauden und anderen Pflanzen 
ganz leicht unterscheiden: Sträucher sind grundsätzlich 
Gehölze, die aufrecht wachsen und verholzte oberirdi-
sche Teile haben, die auch im Winter nicht absterben!

BAUM- UND STRAUCHSCHNITT (kostenfrei)
Astschnitte von Bäumen und Sträuchern (wie z. B. Tanne, 
Fichte, Birke, Haselnuss, Flieder, Forsythie, usw.)

Bitte beachten: 
Hecken und Rosen sind zwar botanisch gesehen Sträu-
cher, gehören aber – wenn sie zugeschnitten werden 
– wegen ihres geringen Holzanteils zu den kostenpflich-
tigen Gartenabfällen. Ebenso kleine Triebspitzen von 
Obstbäumen und Ähnlichem!
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Nein

Hier

Was Sie anderweitig entsorgen sollten

... sondern
an folgende Annahmestelle

WURZELSTÖCKE UND TRAUERKRÄNZE ... … AB ZUR
Kompostanlage Neuburg oder Königslachen

BIOMÜLL ...
wie Essensreste und Küchenabfälle

… AB IN
die Biotonne bzw. Eigenkompostierung

BAUSCHUTT …
wie Steine, Porzellan oder Erdaushub  

(ohne organische Materialien)

… AB 
in Kleinmengen bis zu 1 cbm zu bestimmten Wertstoffhö-
fen (siehe Trenn-Mit-Info “Wertstoffe“).  
Größere Mengen zu privaten Baustoffrecycling-Anlagen 
(www.landkreisbetriebe.de/bauschutt)

KOSTENPFLICHTIGER RESTMÜLL ...
 wie Kleintierstreu (mineralisch), Tierkot (in einem Beutel 

verschließen!), Aschen (kalt!), Kehricht, Staubsaugerbeutel, 
Speiseöle und -fette, Hobelspäne und Sägemehl von be-

handeltem Holz, Steckschwämme, Schnüre, Schleifen

… AB 
in die Restmüll-Tonne oder zugelassene Restmüll-Säcke

in die Windel-Tonne, Restmüll-Tonne oder zugelassene  
Restmüll-Säcke 

in Kleinmengen zum Sperrmüll – kostenpflichtig!
Größere Mengen gegen Gebühr zu den Landkreisbetrieben 
während der folgenden Annahmezeiten: Mo. – Fr. von 8.00 
bis 12.00 Uhr, Mo. – Do. von 14.00 bis 15.30 Uhr!

Windeln

Alte Holzzäune, Holzpfosten, Bretter, Schilfgras-Matten

Das gehört nicht
zum Baum- und Strauchschnitt 
oder zu den restlichen Garten-

abfällen

Sie können bei den Kompostanlagen Neuburg und Königslachen 
kostenpflichtig abgegeben werden.

Wurzelstöcke gehören nicht zum Baum- und Strauchschnitt.

Was Sie anderweitig entsorgen sollten
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K	 Schrobenhausen	 „Königslachen“	 Alte Ytong-Grube

N	 Neuburg	 „Neuburg“	 Sehensander Weg

So behalten Sie die Übersicht

Ausgabestellen für Komposterde und Rindenmulch

	  Annahme von Gartenabfällen seitens der Gemeinde 
	  (Annahmemodalitäten erfahren Sie von Ihrer Gemeinde) 
	    nur Rasenschnitt

	  Annahme von kostenpflichtigen Gartenabfällen seitens des Land- 
  kreises ausschließlich an Samstagen
  	  
	  Annahme von kostenpflichtigen Gartenabfällen seitens des Land- 
  kreises zu allen Öffnungstagen

	  Baum- und Strauchschnittannahme seitens der Gemeinde 
	  (Annahmemodalitäten erfahren Sie von Ihrer Gemeinde)

	  kostenlose Baum- und Strauchschnittannahme seitens des Land-	
	  kreises ganzjährig während der regulären Öffnungszeiten

	  Ausgabe von Komposterde und Rindenmulch ganzjährig 
	  während der regulären Öffnungszeiten

*

K	 Schrobenhausen	 „Königslachen“	 Alte Ytong-Grube

N	 Neuburg	 „Neuburg“	 Sehensander Weg

So behalten Sie die Übersicht

Rennertshofen

Burgheim

Oberhausen

Ehekirchen

Rohrenfels

Neuburg

Bergheim

Königsmoos

Weichering

Karlshuld

Berg im Gau

Langenmosen

Brunnen

Karlskron

Schrobenhausen

Waidhofen

Aresing

Gachenbach
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Annahmestellen für Grüngut* 
im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

* Wurzelstöcke und Trauerkränze nur bei den Kompostanlagen 
	 Neuburg und Königslachen

1	 Aresing	 „Aresing“	 Am Berg (ehem. Kiesgrube)

2	 Bergheim	 „Bergheim“	 Fährenweg

3	 Berg im Gau	 „Berg im Gau“	 neben Kläranlage

4	 Brunnen	 „Brunnen“	 Gröbener Weg

5	 Burgheim	 „Burgheim“	 Illdorfer Straße

6	 Ehekirchen	 „Ehekirchen“	 gegenüber Kläranlage

7	 Gachenbach	 „Weilach“	 neben Kläranlage

8	 Gachenbach	 „Peutenhausen“	 Bauschuttdeponie

9	 Karlshuld	 „Hauptstraße“	 Hauptstraße

10	 Karlskron	 „Josephenburg“	 Josephenburg

11	 Königsmoos	 „Klingsmoos“	 Sandizeller Straße

12	 Langenmosen	 „Langenmosen“	 neben Sportplatz

13	 Neuburg	 „Bittenbrunn“	 Schiffmühlenweg

14	 Neuburg	 „Krautgasse“	 Krautgasse

15	 Oberhausen	 „Sinning“	 Kapellenweg

16	 Rennertshofen	 „Hatzenhofen“	 Ehem. Bauschuttdeponie

17	 Rohrenfels	 „Rohrenfels“	 Frühlingsstraße

18	 Schrobenhausen	 „Hörzhausen“	 Am Feuerwehrhaus

19	 Schrobenhausen	 „Mühlried“	 An der alten B 300

20	 Waidhofen	 „Waidhofen“	 Ostendstraße

21	 Weichering	 „Weichering“	 Gewerbegebiet

Nr.	 Kommune	 Wertstoffhof	 Standort		   Besonderheit

*

Abk.	 Kommune	 Kompostanlage	 Standort		   Besonderheit

Abk.	 Kommune	 Kompostanlage	 Standort		   Besonderheit

8
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So läuft alles ohne Probleme So läuft alles ohne Probleme

Bitte beachten Sie:

1.	 Baum- und Strauchschnitt kann nur dann kostenlos 
	 abgegeben werden, wenn er nicht mit den restlichen Gar-
	 tenabfällen (wie z. B. Laub, Heckenzuschnitt, Wurzeln, usw.) ver-
	 mischt ist. Haben Sie bitte Verständnis, dass sonst das kom-
	 plette Gemisch kostenpflichtig berechnet werden muss.

2.	 Hecken (wie z. B. Thuja, Buchs, usw.) zählen nur dann
	 zum Baum- und Strauchschnitt, wenn sie komplett
	 entfernt werden (allerdings ohne Wurzeln bzw. Wurzelstöcke).
	 Heckenzuschnitt zählt zu den kostenpflichtigen Garten-
	 abfällen.

3.	 Baum- und Strauchschnitt kann unbegrenzt (kei-
	 ne Annahme von gewerblichen Anlieferungen!), kostenpflichtige 
	 Gartenabfälle bis max. 3 Kubikmeter auf den Wertstoff-
	 höfen angeliefert werden. Größere Mengen kostenpflichtiger
	 Gartenabfälle sowie gewerbliche Anlieferungen von Baum-
	 und Strauchschnitt werden bei den Kompostanlagen
	 Neuburg und Königslachen angenommen.

4.	 Baum- und Strauchschnitt kann direkt auf den Boden 
	 abgeladen werden. Die kostenpflichtigen Gartenabfälle auf
	 den Wertstoffhöfen müssen in einen Container gegeben wer-
	 den. Ein direktes Abladen oder Abkippen auf den Boden ist
	 nur bei den Kompostanlagen Neuburg und Königslachen
	 möglich.

5.	 Die Abgabe von Wurzelstöcken und Trauerkränzen sowie
	 der Kauf von Komposterde und Rindenmulch sind aus-
	 schließlich bei den Kompostanlagen Neuburg und 
	 Königslachen möglich.

 

6.	 Dort, wo die Gemeinde die Baum- und Strauchschnittannah-
	 me bzw. die Annahme der restlichen Gartenabfälle organisiert, 
	 kann es abweichende Regelungen hiervon geben. Infor-
	 mieren Sie sich deshalb bitte in diesen Fällen vorher bei Ihrer
	 Gemeindeverwaltung.
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Wie können wir Sie beraten?

Öffnungszeiten der Kompostanlagen
Annahmezeiten für Grüngut auf den Wertstoffhöfen
Annahmepreise für Grüngut
Verkaufspreise von Komposterde und Rindenmulch

erfahren Sie zum Teil aus der Tageszeitung, bei Ihrer Stadt- und Gemein-
deverwaltung, im Aushang der Wertstoffhöfe und Kompostanlagen, bei 
der Abfallberatung und unter www.landkreisbetriebe.de/gruengut

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe 
Annahmezeiten für Sperrmüll und Bauschutt

erfahren Sie aus der Tageszeitung, bei Ihrer Stadt- und Gemeindever-
waltung, im Aushang der Wertstoffhöfe, bei der Abfallberatung und 
unter www.landkreisbetriebe.de/termine

Restmüll-Säcke
erhalten Sie bei den Landkreisbetrieben, der Kreiskasse des Landrats-
amts, den Stadt- und Gemeindeverwaltungen, sowie bei jeder Sperr-
müllannahme.

Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen
Eigenbetrieb des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen
Sehensander Weg 23
86633 Neuburg an der Donau
Tel. 0 84 31/612-0
Fax 0 84 31/612-150
eMail: landkreisbetriebe@neuburg.de
www.landkreisbetriebe.de

Geschäftszeiten
Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr
Montag bis Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr

Abfallberatung
Tel. 0 84 31/612-222
Fax 0 84 31/612-150
eMail: abfallberater@neuburg.de

Die Infostellen auf einen Blick
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Eine Information der Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen.


